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V

Vorwort

Zum Inhalt: Kaum eine andere Branche lebt so von der geistigen Schaffenskraft ihrer Mit-
arbeiter, wie die Medienbranche. Der Schutz des geistigen Eigentums ist eines der wichtigs-
ten Grundpfeiler für Wachstum und Fortschritt von Medienunternehmen. Eine wichtige 
Komponente ist dabei, dass die kreativ Schaffenden genaue Kenntnis von den rechtlichen 
Rahmenbedingungen ihrer Branche haben.

Das Buch greift in seiner Konzeption die wesentlichen medienrechtlichen Elemente aus 
den Lehrplänen des Medienassistenten und des Medientechnikers auf. Es ist in der Brei-
te jedoch so angelegt, dass sämtliche Medienberufe mit dem grundlegenden juristischen 
Rüstzeug ausgestattet werden, um in ihrem Beruf kompetent zu bestehen. Die zweite Auf-
lage wurde um die Neuerungen des Telemediengesetzes ergänzt zudem wurde aufgrund 
der hohen Bedeutung für die Medienbranche, die Werbung im Internet noch stärker auf 
die heutige Rechtslage (z. B. Urteil zu Exit-Pop-Ups) etc. hin differenziert. Auch Hacking 
als Straftatbestand oder die Rechtslage zum Word-Stuffing bei der Konzeption von In-
ternetseiten wurde aufgenommen, um eine breite Wissensbasis für Medienschaffende zu 
liefern.

Zur Arbeit mit dem Buch: Im Text sind die relevanten Paragrafen in ihrer vollen Text-
länge dargestellt. Dies soll Ihnen im „Ernstfall“ die lange Suche nach dem Originalwortlaut 
der Paragrafen ersparen. Sie bekommen zudem Übung im Lesen von Gesetzestexten und 
in der juristischen Denkweise. Jedem Kapitel folgen Übungsfälle zur Lernkontrolle. Sie sol-
len helfen, das Gelernte auf Fälle anzuwenden und für den Berufsalltag zu flexibilisieren.

In der nunmehr dritten Auflage des Buches wird noch zusätzlich auf die aktuellen 
Rechtsfragen eingegangen, die sich für Medienschaffende in Bezug auf die Sozialen Netz-
werke stellen (z. B. Impressumspflicht bei Facebook etc.). Für Anregungen und Kritik bin 
ich Ihnen dankbar (info@unterricht-kaesler.de).

Frankenthal im März 2013  Clemens Kaesler
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